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So hat beispielsweise in der Stadt E. ein Vermieter auf 
Eigenbedarf geklagt. Der freizumachende Wohmraum be
fand sich in einem vertragsgerechten Zustand und ver
fügte über einen verhältnismäßig hohen Komfort, so daß 
es in einer Stadt mit größerer Altbausubstanz schwierig 
war, eine gleichwertige Wohnung bereifzustellen. Nur 
durch die enge Zusammenarbeit der Vertragspartner mit 
dem örtlichen Organ konnte dem Mieter schließlich 
innerhalb der vorgesehenen Frist gleichwertiger Wohn- 
raum angeboten Werden.

Die Fachabteilungen Wohnungspolitik der örtlichen 
Bäte im Kreis sind bemüht, nach rechtskräftigen Räu
mungsklagen dem Räumungspflichtigen innerhalb eines 
Jahres eine andere Wohnung zuzuweisen. Bei Eigen
bedarfsklagen wurde dieses Ziel erreicht, während es bei 
anderen Räumungsklagen bisher nicht in vollem Umfang 
erreicht werden konnte. Um dieses bisherige Ergebnis zu 
verbessern, arbeiten die Abt. Wohnungspoldtik auch eng 
mit den Schiedskommissionen in den Wohnbezirken zu
sammen, damit diese darauf Einfluß nehmen, daß die 
gerichtlich getroffenen Festlegungen, die den berechtigten 
Interessen aller Beteiligten Rechnung tragen, schneller 
realisiert werden.

im Zusammenhang mit dar Übertragung des Rechts an 
der Ehewohnung nach Ehescheidung wurde erreicht, daß 
in besonders schwierigen Fällen dem Räumungspflichti
gen innerhalb von 4 Wochen eine andere Wohnung zuge
wiesen wird. Das war im Jahr 1979 z. B. in 10,2 Prozent 
aller Verfahren der Fall.

Während die Ergebnisse unserer Zusammenarbeit bis
her jährlich analysiert wurden, soll das künftig quartals
weise geschehen, um gemeinsam interessierende Probleme 
schneller einer Lösung zuführen zu können.

Wir sind 'bestrebt, unsere enge Zusammenarbeit ent
sprechend unserem jeweiligen Erkenntnisstand ständig zu 
vervollkommnen, um auch mit unserem Beitrag zur Ver
besserung der Wohnbedingungen der Bürger unseres Krei
ses deren Vertrauensverhältnis zu unserem sozialistischen 
Staat weiter auszubauen und ihre Mitarbeit zu fördern.
HANS KLEIN,
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Übernahme und Ausgestaltung 
von Bürgschaften

Die Abteilung Inspektion des Bezirksgerichts Schwerin 
hat an vier Kreisgerichten 50 abgeschlossene Strafverfah
ren aus dem Jahr 1980 überprüft, in denen bei Bewäh
rungsverurteilten Bürgschaften gerichtlich bestätigt wor
den waren. Anliegen dieser Untersuchung war es, den ge
genwärtigen Stand der Arbeit mit Bürgschaften, den Um
fang ihrer Anwendung und ihre inhaltliche Qualität sowie 
die Realisierung in der Praxis einzuschätzen.

Obwohl in den letzten Jahren bei der Übernahme von 
Bürgschaften insgesamt gute Ergebnisse erzielt wurden, 
sind sowohl von der Anzahl als auch von der inhaltlichen 
Ausgestaltung her noch Reserven vorhanden, die es zu 
erschließen galt.1 In einigen Kreisen werden z. B. nur bei 
3 Prozent der Verurteilungen zu Strafen ohne Freiheits
entzug Bürgschaften übernommen, während andernorts 
von dieser Möglichkeit bei 30 bis 40 Prozent der Fälle Ge
brauch gemacht wird.

Vorbereitung des Kollektivs
auf die Übernahme einer Bürgschaft

Die Übernahme von Bürgschaften hängt zu einem bedeu
tenden Teil vom Umfang und von der Qualität der Vorbe

reitung der Kollektive auf die Mitwirkung im Strafverfah
ren durch die Justiz- und Sicherheitsorgane ab.2 Die Bereit
schaft zur Übernahme von Bürgschaften und eine gute 
inhaltliche Ausgestaltung werden vor allem durch die per
sönliche Teilnahme von Mitarbeitern des Untersuchungs
organs und der Staatsanwaltschaft an den Beratungen der 
Kollektive während des Ermittlungsverfahrens erreicht.3

Aktivitäten der Richter zur Organisierung von Bürg
schaften sind nicht die Regel, müssen aber im Einzelfall 
dann entwickelt werden, wenn sich im Eröffnungsverfah
ren bzw. erst in der Hauptverhandlung ergibt, daß es sich 
um einen Fall handelt, in dem gemäß § 30 Abs. 2 StGB 
eine Verurteilung auf Bewährung nur unter der Voraus
setzung der Verbindung mit einer Bewährung am Arbeits
platz oder mit einer Bürgschaft ausgesprochen werden 
kann. Zur Zeit wird zwar häufiger die Arbeitsplatzbindung 
angewendet, es sollte aber wegen der erzieherischen Wir
kung einer Bürgschaft mehr als bisher versucht werden, 
die Bereitschaft des Kollektivs dafür zu erreichen. Der da
mit verbundene höhere Zeitaufwand (Unterbrechung der 
Hauptverhandlung) darf dafür kein Hinderungsgrund sedn. 
Bei der Vorbereitung von Bürgschaften ist auch die Kraft 
der Schöffen zielgerichtet zu nutzen.

Mitunter haben einzelne Arbeitskollektive Vorbehalte 
gegen die Bürgschaft, weil sie zu wenig Einfluß auf den 
Freazeitbereich des Täters nehmen können. Ursache dafür 
sind oft fehlerhafte — meist überspitzte — Auffassungen 
zur Bürgschaft. So werden z. B. rechtliche Konsequenzen 
für das bürgende Kollektiv bei künftigem Fehlverhalten 
des Gesetzesverletzers befürchtet. Deshalb sollten Charak
ter und Inhalt der Bürgschaft auch im Rahmen der Öffent
lichkeitsarbeit erläutert werden.

Einzelbürgschaft

Hauptträger der Bürgschaften sind die Arbedtskollektive. 
Auch die Einzelbürgen kommen meist aus diesen Kollek
tiven. Bürgschaften aus dem Wohn- und Freizeitbereich 
des Täters sind noch die Ausnahme.

Einzelbürgschaften werden von solchen Bürgern über
nommen, die befähigt und geeignet sind, einen individuell
erzieherischen Einfluß auf den Verurteilten auszuüben. 
Einzelbürgschaften gemäß § 31 Abs. 2 StGB wurden bisher 
in den Fällen bestätigt, in denen
— ein besonderes Vertrauensverhältnis zwischen dem Bür

gen und dem Rechtsverletzer besteht;
— das Arbeitskollektiv nicht beredt oder nicht geeignet 

ist, die Bürgschaft zu übernehmen;
— Jugendliche keinem geeigneten Kollektiv angehören 

oder sich gerade im Übergang von der Schule zur Lehre 
befinden, aber zwischen ihnen und einem für die Bürg
schaft geeigneten Bürger ein besonderes Vertrauens
verhältnis besteht;

— sich der Kollektivvertreter spontan erst in der Haupt
verhandlung zur Bürgschaft bereit erklärt (in diesen 
Fällen ist in der Regel auch das Kollektiv zu bürgen 
bereit, es fehlt aber die für die Kollektivbürgschaft 
erforderliche Vorbereitung).

Differenzierte Ausgestaltung der Verpflichtungen

Ein bedeutender Teil der Bürgschaften bezieht sich auf 
Straftäter mit sonst positivem Gesamtverhalten, die voll 
in das Kollektiv integriert sind. Hier werden die Bürg
schaften meist aus eigener Initiative und ohne besondere 
Unterstützung durch die Untersuchungs- und Justizorgane 
angeboten. Aber auch für labile Personen — darunter auch 
Vorbestrafte — wird gebürgt, wenn sie zum Kollektiv trotz 
aller Schwierigkeiten einen guten Kontakt haben. Die Art 
der Straftat spielt — vorausgesetzt, sie befindet sich im 
Vergehensbereich — bei der Entscheidung der Kollektive 
über eine Bürgschaft keine wesentliche Rolle.

Entscheidend für die erzieherische Wirksamkeit der


